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►AKTUELL: FRÜHSTÜCK IN DEUTSCHLAND

Wer vor 2010 für ein internationales Unternehmen 
gearbeitet hat, kennt das: In Deutschland war der 
Umsatzsteuersatz für Hotels noch nicht zwischen 
Übernachtung und anderen Leistungen (inkl. Früh-
stück) differenziert. Daher durfte das Frühstück kei-
nesfalls separat auf der Rechnung ausgewiesen sein. 
Ansonsten konnte der Arbeitgeber es nicht erstatten. 
Dies ist international vollkommen unüblich. Wer mit 
Kollegen des gleichen Unternehmens in einem Hotel 
im englischsprachigen Ausland übernachtet hat, wo 
Frühstück traditionell separat und fühlbar berechnet 
wird, hat den Unterscheid bemerkt. Sofern der Ar-
beitgeber nicht zu knauserig ist, bekommen reisende 
Arbeitnehmer international ihre Verpflegungskosten 
schlicht und einfach erstattet. Fast nur in Deutsch-
land kennt man Begriffe wie Verpflegungsmehrauf-
wand. Der wahre Maßstab scheint hierzulande zu 
sein, dass es nicht geben darf, was es beim Finanz-
amt und im Bundesfinanzministerium nicht gibt. 

Selbstverständlich nicht der Maßstab ist natürlich 
die steuerfreie Kostenpauschale der Abgeordneten. 
Mit Fragen dieser Art hat sich nun der Bundesfi-
nanzhof in einem Urteil vom 03.07.2019 beschäftigt. 
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern unbe-
legte Backwaren wie Brötchen und Rosinenbrot 
nebst Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Be-
trieb bereit, handelt es sich bei den zugewandten 
Vorteilen grundsätzlich nicht um Arbeitslohn, son-
dern um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten. Für 
die Annahme eines (einfachen) Frühstücks muss je-
denfalls ein Aufstrich oder Beleg hinzutreten. Man 
darf hoffen, dass dies auch für die Umsatzsteuer gilt. 
Das Urteil halte ich für lebensecht und noch freund-
licher als das Urteil der Vorinstanz, das die Brötchen 
immerhin noch auf die Sachbezugsfreigrenze an-
rechnen wollte. Bedauerlich ist die Zeit und Verbis-
senheit, die Betriebsprüfer zuvor selbst eingesetzt 
und umsichtigen Arbeitgebern aufgenötigt haben. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG OKTOBER UND NOVEMBER 2019 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.10.2019 11.11.2019 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.10.2019 11.11.2019 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.10.2019 14.11.2019 

Gewerbesteuer – 15.11.2019 

Grundsteuer – 15.11.2019 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 18.11.2019 

Sozialversicherung4 28.10.2019 27.11.2019 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Berücksichtigung von Gehaltsnachzahlungen beim 
Elterngeld 
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass nach-
gezahlter laufender Arbeitslohn, welchen der El-
terngeldberechtigte außerhalb der für die Bemes-
sung des Elterngelds maßgeblichen zwölf Monate 
vor dem Monat der Geburt des Kinds erarbeitet hat, 
die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld erhö-
hen kann. Entscheidend ist, dass der nachgezahlte 
Arbeitslohn dem Elterngeldberechtigten innerhalb 
dieser zwölf Monate zugeflossen ist. 
Der für die Berechnung des Elterngelds maßgebliche 
Zwölf-Monats-Zeitraum umfasste im entschiedenen 
Fall die Monate Juli 2013 bis Juni 2014. Obwohl die 
Mutter des Kindes von ihrem Arbeitgeber im Au-
gust 2013 noch eine Gehaltsnachzahlung für Arbei-
ten erhielt, die sie im Juni 2013 erbracht hatte, ließ 
der Arbeitgeber diese Nachzahlung bei der Bemes-
sung des Elterngelds außen vor. Zu Unrecht, wie das 
Bundessozialgericht entschied. Entscheidend war, 
dass der Betrag für Juni 2013 der Mutter noch wäh-
rend des Bemessungszeitraums zugeflossen war. 

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Ar-
beitnehmers können geldwerten Vorteil mindern 
Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Ar-
beitnehmers an den Arbeitgeber für die private Nut-
zung eines betrieblichen Fahrzeugs mindern den 
Wert des geldwerten Vorteils der Nutzungsüberlas-
sung. In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit an 
einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob der 
geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung oder der 
Fahrtenbuchmethode ermittelt wird, ist ohne Bedeu-
tung. Voraussetzung für die Kürzung ist, dass der 
Arbeitnehmer die getragenen Kosten belegen kann. 
Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den 
Gesamtkosten des Fahrzeugs gehörenden Kosten zu. 
Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, Wartungs- und 
Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugver-
sicherungen und Aufwendungen für die Wagenpfle-
ge. Nicht zu berücksichtigen sind u. a. Straßenbe-
nutzungsgebühren, Parkgebühren und Aufwendun-
gen für Insassen- und Unfallversicherungen, weil sie 
nicht zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören. 
Das Finanzgericht Münster lässt eine Minderung des 
geldwerten Vorteils nur für vom Arbeitnehmer ge-
tragene Kosten zu, die aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen notwendig und zur Erfüllung ar-
beitsvertraglicher Regelungen erforderlich sind. 
Freiwillig übernommene Kosten gehören nicht dazu. 
Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine 
Garage entfallenden anteiligen Kosten seines selbst-
bewohnten Hauses vom geldwerten Vorteil mindern 
wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den 
Dienstwagen in einer Garage unterzustellen. Das 

Gericht versagte die Kürzung des Vorteils, weil es 
sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe. 

Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovierungskos-
ten als Aufwendungen für das häusliche Arbeits-
zimmer 
Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten beruflichen und betrieblichen Betäti-
gung, können die Kosten dafür unbeschränkt steu-
ermindernd geltend gemacht werden. Abzugsfähig 
sind diejenigen Kosten, die direkt dem Arbeitszim-
mer zuordenbar sind, sowie anteilige Aufwendun-
gen für das ganze Gebäude. Sie sind nach dem ent-
sprechenden Flächenverhältnis aufzuteilen. 
Fallen dagegen Kosten für die Renovierung eines 
Raums an, der ausschließlich oder mehr als in nur 
untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken 
dient, wie beispielsweise das Bad, sind diese Kosten 
nicht abziehbar. Das bestätigte der Bundesfinanzhof. 
Nur allgemeine Gebäudekosten, wie etwa Gebäude-
abschreibung, Schuldzinsen oder eine Dachrepara-
tur, sind aufzuteilen und anteilig abzugsfähig. 

Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung 
In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht ent-
schiedenen Fall behauptete ein Steuerpflichtiger, er 
habe den betrieblichen Pkw nicht für Privatfahrten 
genutzt. Privatfahrten seien ausschließlich mit einem 
zum Privatvermögen gehörenden vergleichbaren 
Fahrzeug durchgeführt worden. 
Da aber dieses Fahrzeug auch von der Ehefrau des 
Steuerpflichtigen genutzt wurde, bezweifelten die 
Richter, dass das Privatfahrzeug dem Steuerpflichti-
gen zur uneingeschränkten privaten Nutzung stän-
dig zur Verfügung stand. Die aus der allgemeinen 
Lebenserfahrung abgeleitete Vermutung, dass ein 
betrieblicher Pkw auch zu privaten Zwecken genutzt 
wird, kann nur durch Beweismittel (z. B. ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch) erschüttert werden. 
Da der Beweis des ersten Anscheins der Privatnut-
zung des betrieblichen Fahrzeugs durch Gegenbe-
weis weder entkräftet noch erschüttert wurde, muss 
der Steuerpflichtige die Versteuerung nach der 
1 %-Regelung akzeptieren. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Abfärbewirkung gewerblicher Beteiligungsein-
künfte einer Personengesellschaft 
Erzielt eine Personengesellschaft neben nicht ge-
werblichen Einkünften auch originär gewerbliche 
Einkünfte oder Einkünfte aus der Beteiligung an ei-
ner anderen gewerblichen Personengesellschaft, 
greift die Abfärbewirkung. Das heißt, ihre gesamten 
Einkünfte gelten als solche aus Gewerbebetrieb. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
erzielte eine KG Einkünfte aus Vermietung und Ver-
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pachtung sowie aus Kapitalvermögen. Daneben er-
zielte sie aber auch geringfügige gewerbliche Ein-
künfte aus Beteiligungen an anderen Personengesell-
schaften. In dem Fall, in dem eine Personengesell-
schaft nur geringfügige originär gewerbliche Tätig-
keiten ausführt, kommt es nicht zur Abfärbung. Die 
KG war der Ansicht, dass dies auch für geringfügige 
gewerbliche Beteiligungseinkünfte gelten müsse. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Er ent-
schied, dass gewerbliche Beteiligungseinkünfte un-
abhängig von ihrem Umfang zur Umqualifizierung 
nicht gewerblicher Einkünfte führen. Im Hinblick auf 
die Gewerbesteuer sei die Abfärbewirkung aufgrund 
gewerblicher Beteiligungseinkünfte aber nur dann 
verfassungsgemäß, wenn die infolge der Abfärbung 
gewerblichen Einkünfte nicht gewerbesteuerbar 
sind. Nur so werden Personengesellschaften gegen-
über Einzelunternehmern nicht schlechter gestellt. 

Gewinn- oder umsatzabhängige Veräußerungsge-
winne entstehen erst bei Realisation des Veräuße-
rungsentgelts 
Veräußert eine Kapitalgesellschaft Anteile an einer 
anderen Kapitalgesellschaft, entsteht der Veräuße-
rungsgewinn grundsätzlich im Zeitpunkt der Veräu-
ßerung. Dies gilt unabhängig davon, ob der verein-
barte Kaufpreis sofort fällig, in Raten zahlbar oder 
langfristig gestundet ist und wann der Verkaufserlös 
dem Veräußerer tatsächlich zufließt. Der Veräuße-
rungsgewinn ist damit regelmäßig stichtagsbezogen 
auf den Veräußerungszeitpunkt zu ermitteln. 
Bei gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisfor-
derungen kann der Gewinn jedoch nicht auf den 
Veräußerungszeitpunkt ermittelt werden, da er von 
der zukünftigen Ertrags- bzw. Umsatzentwicklung 
abhängig ist. In diesem Fall ist auf die Realisation 
des Veräußerungsentgelts abzustellen. D. h., der 
Veräußerungsgewinn entsteht Jahr für Jahr im Zeit-
punkt des Zuflusses des entsprechenden Entgelts. 
Die vorgenannten Grundsätze gelten gleichermaßen 
im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht. 

Beteiligung eines Einzelunternehmers an einer 
Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebsver-
mögen 
Ist ein Einzelgewerbetreibender an einer Kapitalge-
sellschaft beteiligt und dient die Beteiligung dazu, 
den Absatz von Dienstleistungen des Einzelgewer-
betreibenden zu fördern, gehört die Beteiligung zu 
seinem notwendigen Betriebsvermögen. Erforderlich 
ist eine dauerhafte und intensive Geschäftsbezie-
hung zwischen Einzelunternehmen und Beteili-
gungsgesellschaft. Eine ausgeschüttete Dividende 
führt dann nicht zu Einkünften aus Kapitalvermö-
gen, sondern ist den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
des Einzelunternehmers zuzurechnen. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Be-
deutung der Beteiligung aus Sicht des Einzelunter-
nehmens (und nicht der Kapitalgesellschaft) zu beur-
teilen ist. Daher ist auch unerheblich, ob die Kapital-
gesellschaft über einen eigenen, vom Einzelunter-
nehmen unabhängigen Geschäftsbetrieb verfügt. 
Maßgeblich für die Bewertung der Bedeutung der 
Beteiligung ist nicht der Gewinn, sondern der aus 
der GmbH-Beteiligung resultierende Umsatz. 
Im entschiedenen Fall waren ein Einzelunternehmer 
zu 100 % an der B-GmbH, und diese wiederum zu 
100 % an der A- und C-GmbH beteiligt. 99,9 % sei-
nes Umsatzes tätigte der Einzelunternehmer mit den 
drei Gesellschaften, insbesondere mit der C-GmbH, 
für die er Werbeaufträge und Beratungsleistungen 
übernahm. Dass die dauerhaften und intensiven Ge-
schäftsbeziehungen überwiegend zur C-GmbH und 
nicht zur B-GmbH bestanden haben, ist für die Ein-
ordnung als notwendiges Betriebsvermögen uner-
heblich, da die B-GmbH die C-GmbH beherrscht hat. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Mietvertrag zwischen Lebensgefährten steuerlich 
nicht anzuerkennen 
Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die 
hälftige Nutzung der gemeinsam bewohnten Woh-
nung hält einem Fremdvergleich nicht stand und ist 
steuerlich nicht anzuerkennen. So sieht es jedenfalls 
das Finanzgericht Baden-Württemberg. 
Die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren 
Wohnungen nutzte die im Obergeschoss befindliche 
Wohnung mit ihrem Lebensgefährten. Dieser über-
wies monatlich einen als Miete bezeichneten Betrag. 
Aus einer schriftlichen Vereinbarung ergab sich, 
dass die Mitbenutzung der Wohnung mit einem fes-
ten Betrag inklusive Nebenkosten zu vergüten sei. 
Aus der Vermietung dieser Wohnung erklärte die 
Überlassende einen Verlust, den das Finanzamt 
nicht berücksichtigte. Das Finanzgericht hat sich die-
ser Meinung angeschlossen und festgestellt, dass das 
Mietverhältnis keinem Fremdvergleich standhalte 
und somit steuerlich nicht anzuerkennen sei. Solche 
Mieteinnahmen seien als nicht zu berücksichtigende 
Beiträge zur gemeinsamen Haushaltsführung anzu-
sehen. Somit seien auch die damit im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen für eine solche 
Wohnung nicht abzugsfähig. 

Keine Mietminderung, wenn Mieter Mängelbesei-
tigung ablehnt 
Weigert sich der Mieter, die Beseitigung von Män-
geln durch den Vermieter oder von ihm beauftragte 
Handwerker zu dulden, ist er ab diesem Zeitpunkt 
grundsätzlich zu keiner Mietminderung berechtigt. 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs entfällt ein 
mögliches Zurückbehaltungsrecht in der Weise, dass 
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einbehaltene Beträge sofort zurückzuzahlen sind 
und von den ab diesem Zeitpunkt fälligen Mieten 
kein Einbehalt mehr zulässig ist. Dies gilt auch dann, 
wenn der Mieter die Mängelbeseitigung unter Beru-
fung auf einen anhängigen Rechtsstreit über rück-
ständige Miete im Rahmen eines Prozesses mit dem 
Rechtsvorgänger des Vermieters verweigert, da er 
den mangelhaften Zustand aus Gründen der Be-
weissicherung erhalten will. 

Änderung eines bestandskräftigen Steuerbe-
scheids durch Bescheid der Denkmalschutzbehör-
de 
Eheleute hatten in ihrer Einkommensteuererklärung 
zu Sonderabschreibungen führende Aufwendungen 
durch Baumaßnahmen an einem unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäude nicht geltend gemacht. 
Die Einkommensteuerbescheide wurden bestands-
kräftig. Bescheinigungen der Denkmalbehörde wur-
den erst nach Rechtskraft der Einkommensteuerbe-
scheide ausgestellt und dem Finanzamt mit dem An-
trag auf Berücksichtigung der sich dadurch erge-
benden Sonderabschreibungsbeträge eingereicht. 
Das Finanzamt lehnte die nachträgliche Änderung 
der Einkommensteuerbescheide ab. 
Dagegen verpflichtete der Bundesfinanzhof das Fi-
nanzamt zur Änderung der Bescheide. Nach dem 
Urteil ist die Bescheinigung der Denkmalbehörde ein 
Grundlagenbescheid mit Bindungswirkung für den 
Einkommensteuerbescheid. Er ist deshalb zu ändern. 

Reform der Grundsteuer 
Am 21.06.2019 hat die Bundesregierung die Reform 
der Grundsteuer beschlossen. Die drei Gesetzespa-
kete wurden bereits am 27.07.2019 vom Bundestag 
in der ersten Lesung behandelt. Die zweite und drit-
te Lesung sowie die Zustimmung des Bundesrates 
stehen noch aus. 
Hintergrund: Bislang berechnen die Finanzbehörden 
die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grund-
stücke anhand von Einheitswerten, die in den alten 
Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen 
Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammen. Diese 
Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 
2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzli-
che Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkri-
tikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die 
tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausrei-
chendem Maße widerspiegeln. 
Nun hat die Bundesregierung drei miteinander ver-
bundene Gesetzentwürfe beschlossen: 
· Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewer-

tungsrechts 
· Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes 

zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken 
für die Bebauung 

· Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
Oberstes Ziel der Neuregelungen ist es, das Grund-
steuer- und Bewertungsrecht verfassungskonform 
auszugestalten. Denn die Grundsteuer soll als Ein-
nahmequelle den Kommunen erhalten bleiben. 
Die Ermittlung der jeweiligen Grundsteuerhöhe soll 
in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben. Die Grund-
steuer soll sich wie bisher in drei Schritten berech-
nen: Zunächst wird der inländische Grundbesitz mit 
dem Grundsteuerwert bewertet. Die Grundsteuer-
werte werden anschließend mit einem einheitlichen 
Faktor, der sogenannten Steuermesszahl, und so-
dann mit dem sogenannten Hebesatz multipliziert. 
Hinweis: Die Bewertung der Grundstücke nach neu-
em Recht soll erstmals zum 01.01.2022 erfolgen. Bis 
zum 31.12.2024 haben die Länder die Möglichkeit, 
vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzu-
bereiten (sog. Öffnungsklausel). 
Die neuen Regelungen zur Grundsteuer – entweder 
bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – sollen dann 
ab 01.01.2025 gelten. Bis dahin soll das bisherige 
Recht weiter gelten. Wird bis Ende des Jahres keine 
Neuregelung verabschiedet, fällt die Grundsteuer 
ersatzlos weg. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Entschädigung bei verspätetem Anschlussflug au-
ßerhalb der EU 
Fluggäste haben Anspruch auf Entschädigung bis zu 
600 € gegen die Fluglinie, wenn sich die Ankunft am 
Zielort um drei Stunden oder mehr verspätet. Das 
gilt für Flüge innerhalb, in die und aus der Europäi-
schen Union (EU). 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat ent-
schieden, dass der Anspruch auf Entschädigung 
auch bei einem verspäteten Anschlussflug außerhalb 
der EU besteht. Voraussetzung ist, dass die Flüge in 
einer einzigen Buchung gebucht wurden. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Fluggast bei einer 
tschechischen Fluglinie einen Flug von Prag nach 
Bangkok gebucht, bei dem eine Zwischenlandung in 
Abu Dhabi vorgesehen war. Die tschechische Flugli-
nie absolvierte den ersten Teilflug pünktlich. Den 
zweiten Teilflug von Abu Dhabi nach Bangkok führ-
te Etihad Airways im Rahmen einer Codesha-
ring-Vereinbarung aus. Es kam zu einer verspäteten 
Ankunft in Bangkok von über acht Stunden. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass der Fluggast die 
tschechische Fluglinie auf die Ausgleichszahlung in 
Anspruch nehmen kann. Diese kann nicht geltend 
machen, dass der zweite Teilflug außerhalb der EU 
stattfand und von einer außereuropäischen Fluglinie 
durchgeführt wurde. Es steht ihr lediglich offen, Re-
gress bei Etihad Airways zu suchen. 


